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Komplizierter � 
Bruch …

Morgen  
gibt’s den Gehgips.  

Sie dürfen bald 
heim.

Allein kann  
sie das nicht.

Lass nur, Bernd,  
ich komm' schon 

zurecht.

Dann sagst  
Du da halt 
Bescheid.

Wir geben  
meine Mutter 

nicht ins  
Heim!

Schwiegermutter?  
Welche Kollegin springt  

denn für Sie ein?

Merke:
Organisierst Du plötzlich  
die Pflege für eine nahe  
Angehörige? Schau in § 2  
PflegeZG! Schwiegermütter  
sind nahe Angehörige (§7).  
Das Gesetz knausert beim Geld 
(§2 Absatz 3). Vielleicht sichert 
Dein Tarifvertrag ein paar Tage 
ab. Gibt es “Pflegegeld” aus 
der Pflegeversicherung (§36 
SGB XI)?

Nee, Mutti, Sophie  
kümmert sich doch gern.  

Wir schaffen das.
Was zieh ich  

morgen beim Meeting  
in Frankfurt an?

Die Gardinen  
knittern aber, wenn  
ich sie nicht sofort 

aufhänge.

Ich hab’ damals gesagt:  
Un-ver-antwortlich!  

Aber…

Da muss  
sich jemand 
kümmern.

 Sophie kennt  
sich aus mit Pflege.  

Die kann das.

Wir sollten  
das schnell  
entscheiden.

Ach?

Wie soll das  
gehen? Ich hab' doch  

Schichtdienst.

Uns fehlt für die  
Tage mein Verdienst!  
Und dann noch in der  

Probezeit …

Hallo, ich  
falle leider aus…  

Ab morgen …  
Für wohl 10 Arbeits-

schichten.

2 Wochen später 

Stürmische Heimfahrt 
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Pflegezeitgesetz (PflegeZG) 

§ 2 Kurzzeitige  
Arbeitsverhinderung
(1) Beschäftigte haben das Recht, bis
zu zehn Arbeitstage der Arbeit fernzu-
bleiben, wenn dies erforderlich ist, um
für einen pflegebedürftigen nahen
Angehörigen in einer akut aufgetrete-
nen Pflegesituation eine bedarfsge-
rechte Pflege zu organisieren oder eine
pflegerische Versorgung in dieser Zeit
sicherzustellen.
(2) Beschäftigte sind verpflichtet, dem
Arbeitgeber ihre Verhinderung an der
Arbeitsleistung und deren voraussicht-
liche Dauer unverzüglich mitzuteilen.
Dem Arbeitgeber ist auf Verlangen
eine ärztliche Bescheinigung über die
Pflegebedürftigkeit des nahen Ange-
hörigen und die Erforderlichkeit der in
Absatz 1 genannten Maßnahmen
vorzulegen.
(3) Der Arbeitgeber ist zur Fortzahlung
der Vergütung nur verpflichtet, soweit
sich eine solche Verpflichtung aus
anderen gesetzlichen Vorschriften
oder auf Grund einer Vereinbarung 
ergibt.

§ 3 Pflegezeit
(1) Beschäftigte sind von der Arbeits-
leistung vollständig oder teilweise 
freizustellen, wenn sie einen pflege
bedürftigen nahen Angehörigen in 
häuslicher Umgebung pflegen (Pflege-
zeit). Der Anspruch nach Satz 1  
besteht nicht gegenüber Arbeitgebern 
mit in der Regel 15 oder weniger  
Beschäftigten.
(3) Wer Pflegezeit beanspruchen will, 
muss dies dem Arbeitgeber spätestens 
zehn Arbeitstage vor Beginn schriftlich 
ankündigen und gleichzeitig erklären, 
für welchen Zeitraum und in welchem 
Umfang die Freistellung von der  
Arbeitsleistung in Anspruch genom-
men werden soll. Wenn nur teilweise 
Freistellung in Anspruch genommen 
wird, ist auch die gewünschte Ver
teilung der Arbeitszeit anzugeben.
(4) Wenn nur teilweise Freistellung  
in Anspruch genommen wird, haben 
Arbeitgeber und Beschäftigte über  
die Verringerung und die Verteilung 
der Arbeitszeit eine schriftliche Ver
einbarung zu treffen. Hierbei hat  
der Arbeitgeber den Wünschen der 
Beschäftigten zu entsprechen, es  
sei denn, dass dringende betriebliche 
Gründe entgegenstehen.

§ 5 Kündigungsschutz
(1) Der Arbeitgeber darf das Beschäf
tigungsverhältnis von der Ankündi-
gung bis zur Beendigung der kurz
zeitigen Arbeitsverhinderung nach  
§ 2 oder der Pflegezeit nach § 3 nicht 
kündigen.

§ 7 Begriffsbestimmungen
(3) Nahe Angehörige im Sinne dieses 
Gesetzes sind 
1. �Großeltern, Eltern, Schwiegereltern,
2. �Ehegatten, Lebenspartner, Partner 

einer eheähnlichen Gemeinschaft, 
Geschwister,

3. �Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, 
die Kinder, Adoptiv- oder Pflege
kinder des Ehegatten oder  
Lebenspartners, Schwiegerkinder 
und Enkelkinder.

(4) […] Pflegebedürftig im Sinne von  
§ 2 sind auch Personen, die die Vo- 
raussetzungen nach den §§ 14 und  
15 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
voraussichtlich erfüllen.

Für kranke Angehörige je 
Beschäftigte/n nur einmal

Das Pflegezeitgesetz lässt nach § 4  
Abs. 1 PflegeZG für eine Beschäftigte 
nur eine einmalige Pflegezeitnahme  
zu mit unmittelbarer anschließender 
Verlängerungsmöglichkeit, nicht  
aber eine Aufteilung der Pflegezeit  
in mehrere getrennte Abschnitte.
LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 
31.03.2010, Az.: 20 Sa 87/09

Merke:
Die Arbeits- 
verhinderung und  
auch eine  
anschließende  
Pflegezeit schützen 
vor Kündigung -  
überall!
(PflegeZG §5)

Pflegezeitgesetz? 
Das bringen Sie mir 

schriftlich!

Sind Sie die 
Schwiegertochter?  

Oje. Nicht von mir!  
Ich unterliege der 
Schweigepflicht.

Versuchen  
Sie’s bei Ihrem  

Hausarzt.

Nächster Punkt: 
Kündigung von  
Sophie Kunz.

Pflegezeit- 
gesetz? Gilt  
das bei uns?

In der Probezeit.  
War wohl schwierig.

Ich hab' mit ihr  
telefoniert. Sophie  

muss zu Hause  
pflegen.

»“… darf … nicht  
kündigen.” Kommt bald 

jeder Faulenzer mit  
einer voraussichtlich 

kranken Oma?

Ja. Aber ich schreib'  
nach Berlin: So ein  

Gesetz muss auch für  
Männer gelten.

Nee Mutti, das braucht’s  
doch nicht. Sophie darf  

mich schon pflegen.

Danke.  
Iris - aufwachen. 

Beschlussvorschlag: 
Wir widersprechen der 

Kündigungsabsicht.

Dann hat sie ja 
Kündigungsschutz!

Bescheinigung gemäß  

§ 2 PflegeZGFr. Sophie Kunz wird anscheinend 

durch die Organisierung der 

Pflege einer/eines Angehörigen 

stark belastet.
Neuendorf, 15. Oktober 2011

(Eisenbart, Hausarzt)

Was die sich traut -  
kurz vor Ende ihrer 

Probezeit!
Die wirft mir  

den ganzen Plan  
über den Haufen.

Hoch die Tassen -  
auf Frau van der 
Leyen ihr Gesetz!

Ich brauch’  
eine ärztliche  
Bescheinigung!

Zweiter Versuch

Tage später, Betriebsratssitzung

Alles wird gut.  

Merke:
Für bis zu zehn freie  
Schichten brauchst  
Du keinen Antrag.
Dein kurzfristiger Anruf 
genügt (§2 Absatz 1).

Der Chef kann eine  
ärztliche Bescheinigung 
verlangen (§2 Absatz 2).
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